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An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Schöneck 
Klaus Ditzel 
Rathaus Kilianstädten 
Herrnhofstraße 8 
61137 Schöneck 
 
 

Schöneck, den 25.09.2023 

Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, den 
10.10.2023 

Veröffentlichung der Mustersatzungen des Hessischen Städte- und 
Gemeindebunds 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Um das vom Hessischen Städte- und Gemeindebund in Form von Mustersatzungen 
erarbeitete Wissen breiter zu streuen und effektiver nutzbar zu machen, wird der 
Gemeindevorstand beauftragt, beim Hessischen Städte- und Gemeindebund darauf 
hinzuwirken, dass die Mustersatzungen z.B. auf der Homepage des HSGB veröffentlicht 
werden. 

 

Begründung: 

Der über Beitragsmittel der Kommunen finanzierte HSGB unterstützt die Städte und 
Gemeinden u.a. durch Mustersatzungen in ihrer Arbeit. Diese Mustersatzungen werden 
heute nur den Verwaltungen/Bürgermeister*innen der Mitgliedsgemeinden zur Verfügung 
gestellt. In Satzungs-Vorlagen des Gemeindevorstands wird immer wieder auf die 
Mustersatzungen des HSGB verwiesen. Eine Veröffentlichung im Internet findet bislang 
nicht statt.  

Satzungen sind die Gesetzbücher der Gemeinden. Beschlossen werden sie von 
ehrenamtlichen Kommunalpolitiker*innen. Im Zuge von vom Gemeindevorstand 
vorgelegten Satzungsänderungen, aber auch bei eigenen Initiativen, stellt sich häufig die 
Frage, wie ein Sachverhalt denn von anderen Gemeinden geregelt wird. Üblicherweise 
wird heutzutage dann „gegoogelt“. Es wäre deutlich effizienter und effektiver, wenn 
stattdessen auch direkt auf die Mustersatzungen des HSGB zugegriffen werden könnte. 
Denn hierin ist das über Jahre gewachsene Know-How der hessischen Städte und 
Gemeinden gebündelt. 

Die Veröffentlichung könnte auch dem Bürokratieabbau und einer Entlastung der 
Verwaltung dienen, da ehrenamtliche Kommunalpolitiker*innen oder auch engagierte 
Bürger*innen, die sich hier einbringen möchten, die Möglichkeit bekämen, Vergleiche 
zwischen der Mustersatzung und den eigenen Satzungen anzustellen und auf der Basis 
Verbesserungsvorschläge für ggf. „schlankere“ Satzungen einzubringen. Die 
Ehrenamtlichen sollten nicht vor zu viel Wissen geschützt werden. 

Ein ähnlicher Antrag wurde bereits im Jahr 2010 einstimmig von der Schönecker 
Gemeindevertretung beschlossen. Vom HSGB wurde die Veröffentlichung seinerzeit 
jedoch abgelehnt. Ein angegebener Grund war, dass befürchtet wurde, dass Gemeinden 
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dann aus dem HSGB austreten würden, wenn sie die Mustersatzungen kostenlos 
bekämen. Da der HSGB auch andere Leistungen, wie zum Beispiel kommunalspezifische 
Rechtsberatung anbietet, erscheint dies fraglich. Die nun veröffentlichte Muster-
Zisternensatzung deutet auch einen Meinungsumschwung an und ist ein Beispiel dafür, 
wie das von einer Organisation mit öffentlichem Geld erarbeitete Werk von vielen anderen 
genutzt werden kann, vorausgesetzt, dass es dafür politische Mehrheiten gibt. Ohne die 
Veröffentlichung wäre es Bündnis 90/Die Grünen nicht möglich gewesen, den Antrag zu 
stellen, weil schlicht nicht bekannt gewesen wäre, dass der Erlass einer solchen Satzung 
jenseits eines konkreten Bebauungsplans möglich ist. Daher sollte beim HSGB nochmals 
nachdrücklich auf eine Veröffentlichung aller Mustersatzungen hingewirkt werden. 
 
 

Klassifikation gemäß dem Gemeindevertretungs-Beschluss „Klimaschutz in 
Schöneck“ vom 25.06.2020  
Auswirkungen auf den Klimaschutz  

□ Ja, positiv 

□ Ja, negativ 

□ Nicht einschätzbar 

x Nein 

 

 

___________________________ 

               Wolfgang Seifried 

  – Bündnis 90/Die Grünen / Fraktion – 

 


